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Substrat das Graben von Nisthöhlen erlaubt, sowie
ufernaher Gehölze mit überhängenden Zweigen oder
ähnlichen Ansitzmöglichkeiten insbesondere an der
Innerste und den Mühlengräben,

3. die Erhaltung und Förderung eines langfristig überlebens-
fähigen Bestandes insbesondere der Wert bestimmenden
Zugvogelarten (Artikel 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie) 

a) Mittelsäger (Mergus serrator)

durch Erhaltung und Entwicklung gewässernaher, dich-
ter, mit Steinen durchsetzter, hoher Bodenvegetation
oder gewässernaher Gehölzbereiche sowie vergleichba-
rer Strukturen auf den Schotterinseln der Innerste,

b) Wasserralle (Rallus aquaticus)

durch Erhaltung und Entwicklung großflächiger Röh-
richte und Großseggenrieder mit oberflächennahem
Grundwasserstand sowie kleinerer Röhrichte in Bruch-
wäldern, Feuchtwiesen und feuchten Niederungsberei-
chen.

4. Die Umsetzung dieser Ziele dient auch der Erhaltung
und Förderung weiterer im Gebiet vorkommender Brut-
und Gastvogelarten insbesondere Schwarzmilan (Milvus
migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Zwergtaucher (Tachy-
baptus ruficollis), Stockente (Anas platyrhynchos), Tafel-
ente (Aythya ferina), Reiherente (Aythya fuligula), Fluss-
regenpfeifer (Charadrius dubius), Flussuferläufer (Actitis
hypoleucos), Nachtigall (Luscinia megarhynchos), Gebirgs-
stelze (Motacilla cinerea), Wasseramsel (Cinclus cinclus)
und Uferschwalbe (Riparia riparia). 

(6) Besonderer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes durch

1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere 

a) der Innerste als naturnah strukturierter Berglandfluss
mit Uferabbrüchen und Schotterinseln, Uferstauden
und Auwäldern, 

b) von zum Teil hervorragend ausgeprägten Schwermetall-
rasen auf Flussschotter und alten Halden, unter ande-
rem als Lebensraum seltener Schwermetallflechten,

c) von Kalkfelsen am Kanstein mit Halbtrockenrasen,
Blaugrasrasen und anderer Felsvegetation,

2. die Erhaltung und Förderung insbesondere 

a) der prioritären Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-
Richtlinie)

aa) 6110 Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen
(Alysso-Sedion albi)

als offene, steinige Stellen in flachgründigen Kalk-
Magerrasen am Kanstein mit Pionierrasen aus
kurzlebigen einjährigen Pflanzen (Therophyten)
und Sedum-Arten einschließlich ihrer sonstigen
typischen Tier- und Pflanzenarten,

bb) 8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis
montanen Stufe Mitteleuropas

als naturnahe, waldfreie Kalk-Schutthalde am Kan-
stein einschließlich ihrer typischen Tier- und Pflan-
zenarten,

cc) 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fra-
xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) 

als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen- und Weiden-
Auwälder aller Altersstufen mit einem naturnahen
Wasserhaushalt, standortgerechten, ursprünglich
im Naturraum heimischen Baumarten, einem hohen
Anteil an Alt- und Totholz, Höhlenbäumen sowie
spezifischen Habitatstrukturen wie Flutrinnen,
Tümpeln und Verlichtungen einschließlich ihrer
typischen Tier- und Pflanzenarten unter anderem
als wesentlicher Bestandteil des Wanderkorridors
für die Wildkatze,

b) der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I der FFH-Richt-
linie)

aa) 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit
Vegetation des Ranunculion fluitantis und Callitri-
cho-Batrachion

als naturnahes Fließgewässer mit unverbauten
Ufern, vielfältigen Sedimentstrukturen mit einem
intakten, offenporigen Gewässergrund (Interstiti-
um), guter Wasserqualität, natürlicher Dynamik
des Abflussgeschehens, einem durchgängigen, un-
begradigten Verlauf und zumindest abschnittswei-
se naturnahen Auwald- und Gehölzsaum sowie
gut entwickelter Wasservegetation an besonnten
Stellen einschließlich der typischen Tier- und
Pflanzenarten,

bb) 6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)

als gehölzarme, teilweise lückige Magerrasen auf
alten Halden und auf Flussschotter mit naturnaher
Hochwasserdynamik, geprägt von großen Bestän-
den charakteristischer Pflanzenarten der Schwer-
metallrasen wie Hallers Grasnelke, Hallers Schaum-
kresse und Frühlings-Miere, einschließlich ihrer
typischen Tier- und sonstigen Pflanzenarten,

cc) 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren
Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia, Bestän-
de ohne bemerkenswerte Orchideen) 

als naturnahe Blaugrasrasen sowie arten- und
strukturreiche Kalk-Halbtrockenrasen mit ausge-
wogenem Verhältnis zwischen lückigen, kurzrasi-
gen und hochwüchsigen sowie zwischen gehölz-
freien und gehölzreichen Partien einschließlich
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten auf dem
Kanstein,

dd) 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren
und montanen bis alpinen Stufe 

an Gewässerufern und feuchten Waldrändern mit
ihren typischen Tier- und Pflanzenarten wie Sumpf-
Schafgarbe, Wald-Engelwurz, Sumpf-Ziest, Zaun-
winde und Wasserdost.

(7) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Flächen sowie von
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch
Angebote des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3

Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Fahrspuren und Trampelpfade, es
sei denn, sie sind durch die zuständige Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung als Wege gekennzeichnet.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:

1. Hunde unangeleint laufen zu lassen,

2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur durch Lärm
oder auf andere Weise zu stören,

3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,
Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen, 

4. im NSG unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modellflugzeuge,
Drachen) zu betreiben und mit bemannten Luftfahrzeu-
gen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hub-
schraubern) zu starten und, abgesehen von Notfallsitua-
tionen, zu landen; weiterhin ist es bemannten Luftfahr-
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zeugen untersagt, abgesehen von Notfallsituationen, eine
Mindestflughöhe von 150 m über dem NSG zu unter-
schreiten,

5. offene Feuer wie z. B. Lagerfeuer o. Ä. zu entzünden, so-
weit diese nicht gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 8 und 9 freigestellt
sind,

6. zu lagern, zu zelten und zu grillen außerhalb der gemäß
§ 4 Abs. 2 Nr. 7 kenntlich gemachten Bereiche,

7. zu reiten außerhalb der gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 7 kenntlich
gemachten Reitwege.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt je-
doch die Neuanlage von

1. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hege-
büschen sowie

2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) und anderen jagd-
wirtschaftlichen Einrichtungen in nicht ortsüblicher land-
schaftsangepasster Art

ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutzbehörde. Die
zuständige Naturschutzbehörde kann zur Erteilung ihrer Zu-
stimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausführungs-
weise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder
Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder
seines Schutzzweckes entgegenzuwirken.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 6 aufgeführten Handlungen
oder Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2
NNatG und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner natur-
schutzrechtlichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind

1. das Betreten ihrer Grundstücke durch die Eigentümer
und Pächter,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von
Maßnahmen durch Bedienstete der Naturschutzbehör-
den sowie deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher
Aufgaben,

3. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung so-
wie Untersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag
oder auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehör-
de oder mit deren Zustimmung,

4. das Betreten des Gebietes und nach Anzeige bei der
zuständigen Naturschutzbehörde die Durchführung von
Maßnahmen:

a) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher
Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

b) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der
Sanierungspflicht nach dem Bundesbodenschutzgesetz,
es sei denn, es handelt sich um eine gegenwärtige er-
hebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfordert;
in diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde
unverzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

5. das Befahren von nicht dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten Straßen und Fahrwegen mit Kraftfahrzeugen,
wenn Nutzflächen oder -objekte außerhalb des NSG nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand auf
öffentlichen Straßen zu erreichen sind,

6. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von
Maßnahmen zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre
sowie Information und Bildung mit Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde,

7. die Nutzung des Gebietes für Freizeitaktivitäten wie z. B.
Lagern und Grillen in entsprechend kenntlich gemachten
Bereichen und Reiten auf entsprechend kenntlich ge-
machten Wegen; die Kennzeichnung erfolgt mit Zustim-
mung der zuständigen Naturschutzbehörde,

8. das Abbrennen von Osterfeuern auf den traditionellen
Plätzen auf den Flurstücken 165/1, Flur 2, Gemarkung
Hockeln, 36/1, Flur 1, Gemarkung Derneburg und 1131/8,
Flur 13, Gemarkung Langelsheim, 

9. das Abbrennen von Osterfeuern auf den traditionellen
Plätzen in den Gemarkungen Baddeckenstedt und Wart-
jenstedt befristet bis einschließlich Ostern 2011,

10. die Vorbereitung und Durchführung der Aufführungen
des „Heersumer Landschaftstheaters“ nach Anzeige bei
der zuständigen Naturschutzbehörde vier Wochen vor
Beginn der Proben,

11. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege, soweit dies
für die freigestellten Nutzungen erforderlich ist,

12. das Befahren der Innerste mit nicht durch Motorkraft an-
getriebenen Wasserfahrzeugen in der Zeit von Anfang
Oktober eines jeden Jahres bis Ende Februar des darauf
folgenden Jahres; das Anlanden an Ufern und das Ein-
und Aussetzen von Wasserfahrzeugen im gleichen Zeit-
raum in den mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde gekennzeichneten Bereichen,

13. die Durchführung organisierter Veranstaltungen mit Zu-
stimmung der zuständigen Naturschutzbehörde, 

14. die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden rechtmä-
ßigen Anlagen und Einrichtungen in der bisherigen Art
und im bisherigen Umfang; die Instandsetzung nach An-
zeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vier Wo-
chen vor Beginn der Maßnahmen.

(3) Freigestellt sind 

1. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässern zweiter und dritter Ordnung nach den Grund-
sätzen des NWG,

2. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Innerste-Dämme; die
Instandsetzung mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde, es sei denn, es handelt sich um eine gegen-
wärtig erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfor-
dert; in diesem Fall ist die zuständige Naturschutzbehörde
unverzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

3. Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der sogenann-
ten Freien auf der Grundlage eines mit den zuständigen
Naturschutzbehörden abgestimmten Hochwasserschutz-
konzepts,

4. das Betreten des Gebietes durch die Unterhaltungspflich-
tigen, deren ehrenamtliche Gremien, die Verbandsinge-
nieure und die Verbandsunternehmer in Erfüllung ihrer
Aufgaben.

Bei allen Maßnahmen sind die FFH-Lebensraumtypen inner-
halb des FFH-Gebietes und die gesetzlich besonders geschütz-
ten Biotope nach § 28 a NNatG (z. B. Schwermetall-Magerrasen)
sowie die Lebensräume der nach § 2 Abs. 5 Wert bestimmen-
den Vogelarten und der weiteren im Gebiet vorkommenden
Vogelarten besonders zu berücksichtigen. 

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis in der bisherigen
Art und im bisherigen Umfang und nach folgenden Vorgaben:

1. die Nutzung rechtmäßig bestehender Ackerflächen,

2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-
schließende Nutzung gemäß Nummer 3,

3. die Nutzung der Dauergrünlandflächen 

a) ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmit-
teln mit Ausnahme der horstweisen Bekämpfung von
Stumpfblättrigem Ampfer, Brennnessel und Distel,

b) ohne Veränderung der Bodengestalt,




